
 

 

Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige/-n ich/wir, 
dass ich/wir die in diesen „Bestimmungen zur Teilnahme an 

der Jugendsegelfreizeit“ genannten Regeln und 
Rahmenbedingungen gelesen, akzeptiert, sowie mein/unser 
Kind darüber informiert habe/-n. 

Mein/unser Kind hat folgende gesundheitliche 
Besonderheiten/ Krankheiten (z.B. Asthma, HIV, etc.): 

_______________________________________________ 

Allergien/Lebensmittelunverträglichkeiten: 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Regelmäßig einzunehmende Medikamente: 
_______________________________________________ 

 Mein/unser Kind hat eine gültige Tetanusimpfung 
(in den letzten 10 Jahren aufgefrischt). 
 Mein/unser Kind hat keine gültige Tetanusimpfung 
und ich/wir als erziehungsberechtigte Person/-en 
versichere/-n, die alleinige Verantwortung hierfür zu tragen. 
 Bei kleineren Verletzungen und Insektenstichen 
dürfen die Teamer*innen normale 
Pflaster, Desinfektionsspray (Octenisept) und Fenestilgel 
benutzen. Mir/uns ist bewusst, dass die Teamer*innen für 
Folgeschäden nicht haften. Im Zweifelsfall wird zur Klärung 
immer ein*e Arzt*Ärztin zu Rat gezogen. 
 

Mein/unser Kind ist Vegetarier*in. 
Nichtschwimmer*in
Seepferdchen   
Jugendschwimmabzeichen:     
  Bronze      Silber      Gold  
T-Shirt Größe:  Männer  Frauen 
  S M  L XL 

_______________________________________________
Ort, Datum      Unterschrift des*der Erziehungsberechtigten 

Bestimmungen zur Teilnahme an der Jugendsegelfreizeit 

Wir bitten Sie diese Bestimmungen aufmerksam durchzulesen. Selbstverständlich 
stehen wir für Fragen gerne zur Verfügung. 

1. Allgemeine Hinweise  
Es wird auf die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes aus Deutschland geachtet und in 
diesem Rahmen ist für Teilnehmende auf der Segelfreizeit der Verzehr von 
alkoholischen Getränken, sowie das Rauchen oder der Konsum von Drogen nicht 
gestattet. Diebstahl, der Besitz von Waffen oder Drogen sind verboten. Die evtl. 
notwendige erhöhte Selbstverantwortung und Disziplin überfordern mein/unser Kind 
nicht. Mein/unser Kind ist so selbstständig, dass es an der Freizeit teilnehmen kann, 
ohne sich oder andere Teilnehmende zu gefährden. 
 
2. Aufsichtspflicht 
Für die Dauer der Freizeit übertrage/-n ich/wir die Ausübung der Aufsichtspflicht bzw. 
des Aufenthaltsbestimmungsrechtes über mein/unser Kind der Leitung bzw. den 
Betreuenden der Segelfreizeit. Dabei ist mir/uns bewusst, dass die Aufsicht über 
mein/unser Kind von den Betreuenden nur in einem Umfang wahrgenommen werden 
kann, der zumutbar ist. Als Erziehungsberechtigte gebe/-n ich/wir die Erlaubnis, dass 
mein/unser Kind in einer Gruppe von mindestens drei Personen ohne Betreuende 
geplante Aktivitäten unternehmen darf. Alle Teilnehmenden müssen sich bei den 
Betreuenden abmelden. Die Betreuenden sind für diesen Zeitraum von ihrer 
Aufsichtspflicht entbunden. Eine Nachtruhe wird von den Betreuenden festgesetzt. Für 
diese Zeit haftet die Teilnehmenden für ihr Zuwiderhandeln. 

3. Medizinische Versorgung 
Sofern mein/unser Kind regelmäßig Medikamente einnehmen muss oder auf 
medizinische Hilfsmittel angewiesen ist, erfolgt die Einnahme bzw. Anwendung 
eigenverantwortlich. Ich/wir gebe/-n hiermit meine/unser Einverständnis, dass 
erforderliche, vom Arzt für dringend erachtete Schutzimpfungen (Tetanus), sowie 
sonstige ärztliche Maßnahmen einschließlich dringend erforderlicher Operationen 
veranlasst werden, wenn mein/unser Einverständnis auf Grund besonderer Umstände 
nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden kann. Laut Infektionsschutzgesetz sind Sie 
verpflichtet, den Betreuenden bezüglich der Freizeit schriftlich in Kenntnis zu setzen, 
wenn ihr Kind eine ansteckende Krankheit hat oder ein entsprechender Verdacht 
besteht. Ich/wir erlauben, dass mein/unser Kind in dringenden Fällen in einem Privat-
PKW in Begleitung eines*r aufsichtsführenden Betreuenden ins Krankenhaus gefahren 
wird. 
 
4. Weisungsbefugnis 
Während der Freizeit werden auftretende Konfliktsituationen in der Gruppe und mit den 
Betreuenden bearbeitet. Den Weisungen der aufsichtsführenden Betreuenden hat 
mein/unser Kind nachzukommen. Bei wiederholten Störungen werden die 
Erziehungsberechtigten informiert und das weitere Vorgehen besprochen. Die 
Entscheidung über den Reiseabbruch obliegt der Leitung der Segelfreizeit. Ich/wir 
erkläre/-n mich/uns damit einverstanden, dass mein/unser Kind bei Ausschluss die Reise 
vorzeitig auf eigene Kosten abbrechen muss. 

5. Veröffentlichung von Fotos 
Ich/wir genehmige/-n mit Unterzeichnung, dass mein/unser Kind fotografiert und gefilmt 
werden darf. Die Bilder und Filme sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, sondern 
ausschließlich als Erinnerung für Betreuende und Teilnehmende gedacht. Das Material 
wird nicht an Dritte weitergegeben. (In besonderen Fällen die Ausnahmen begründen, 
ist das Leitungsteam der Freizeit zu informieren.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGENDSEGEL-

FREIZEIT 

05.08.-17.08.2024 



 

 

Ahoi an alle Segelbegeisterten und 
alle, die es werden wollen! 

Wenn du zwischen 13 und 17 bist und Lust auf 
zwei Wochen voller Abenteuer in deinen 
Sommerferien hast, bist du bei uns genau 
richtig. 
Vom 05.08. bis zum 17.08.2024 werden wir mit 
28 Jugendlichen und unserem Team in Sneek 
in den Niederlanden die umliegenden Seen, 
Kanäle und Pommesbuden unsicher machen. 
Du wirst die Gelegenheit haben, mit jeweils 4 
anderen Jugendlichen auf einem Boot das 
Segeln zu lernen und nach und nach einen 
Polyvalken selbst zu steuern. Wer möchte, 
kann sogar einen Segelschein machen! Aber 
es wird auch mal Zeit geben, sich einfach 
treiben zu lassen und den Wellen zu lauschen. 
Auch abends wird es nicht langweilig. Wir 
sind in einem Selbstversorgerhaus 
untergebracht, in dem unter Anleitung des 
Küchenteams von uns selbst gekocht wird. 
Mit Improtheater, Kreativ- und 
Sportangeboten, Themenabenden mit 
Workshops und vielem mehr lassen wir 
unsere Tage ausklingen. Du wirst in eine tolle 
Gemeinschaft eingebunden sein, in der sich 
alle einbringen und mit anpacken können.  
Na, bist du neugierig geworden? 
 
Auch wenn der Träger der Freizeit die Evangelische 
Kirchengemeinde Trier ist, musst du nicht 
evangelisch sein. Wir nehmen alle Jugendlichen 
unabhängig von der Konfession mit.  

Wir freuen uns darauf, dass du dabei bist! 
 
Max Heinz, Tobias Faust & Philip Straub 

Die Freizeit kostet pro Teilnehmer*in 730€. 
Wenn dieser Betrag für dich oder deine Familie 
zu hoch ist, nimm gerne Kontakt zu uns auf, dann 
schauen wir gemeinsam, ob und welche 
Zuschüsse möglich sind. 
 
Die Kosten werden in zwei Raten bezahlt: 

1. Rate: 365€ im Januar 2024 nach Eingang 
der Rechnung 

2. Rate: 365€ bis spätestens zum 1. Juni 
2024. 

 
Nach Eingang der Anmeldung im Gemeindebüro 
wird es eine Anmeldebestätigung geben. Die 
Rechnung für den Freizeitenbeitrag inklusive der 
Kontodaten wird im Januar 2024 versendet. 

 

Bitte sende deine Anmeldung an das 
Gemeindebüro oder per Mail.  

Evangelisches Gemeindebüro 
Konstantinplatz 10 
54290 Trier 

E-Mail-Adresse: 

jugendfreizeit.trier@ekir.de 

 

Wenn du noch Fragen zu der Freizeit hast, kannst du 
dich bei uns sehr gerne telefonisch unter 
+491523/4336854 oder per Mail bei 
jugendfreizeit.trier@ekir.de melden. 

 

ANMELDUNG zur 
Jugendsegelfreizeit 2024 in 

Sneek 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die 
Jugendsegelfreizeit an: 

Name, Vorname:_____________________________ 
Adresse:  ___________________________________ 
___________________________________________ 
Geb.-Datum:                ____. ____ . _______________ 

Name des*der Erziehungsberechtigten: 
___________________________________________ 

Tel.-Nummer der Eltern: _______________________ 
Handynummer der Eltern: 
___________________________________________ 
E-Mailadresse der Eltern: 
___________________________________________ 

Mit meiner/unserer Unterschrift bestädige/-n ich/wir, dass 
ich/wir zur Kenntnis genommen habe/n, dass bei Abmeldung bis 
zum 22.11.23 30%, bis zum 21.04.24 70%, bis 23.06.23 80%, ab 
dem 24.06.23 95% des Reisepreises als Rücktrittsgebühren 
anfallen. Diese Entschädigung fällt nicht an, wenn eine 
gleichwertige Ersatzperson den Platz einnimmt. Die Stornokosten 
werden allerdings immer nur den entsprechend anfallenden 
Kosten erhoben. 

Ich/wir erkläre/-n mich/uns damit einverstanden, dass 
meine/unsere Daten und die meines/unseres Kindes zum Zweck 
der Teilnahme an der Jugendsegelfreizeit verarbeitet werden. Die 
Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. 
Aus der Verweigerung der Einwilligung entstehen 
mir/meinem/uns/unserem Kind keine Nachteile. 

Ich/wir wünsche/-n, dass Überschüsse bei den Freizeitkosten 
ab 5€ an die Ev. Kirchengemeinde Trier gespendet werden. 


